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I STÄDTEBAULICHE AUSSAGEN 

1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

 

Das Flurstück 96/1 ist bebaut, auf dem südlichen Grundstücksteil befindet sich der Evangelische 

Kindergarten, auf dem nördlichen Grundstücksteil ist das Evangelische Gemeindehaus 

angesiedelt, welches verschiedenen Nutzungen dient.  

Derzeit ist für das Flurstück ausschließlich die Festsetzung „Fläche für Gemeinbedarf“ mit der 

Konkretisierung „Kindergarten vorhanden“ im Bebauungsplan festgesetzt.  

Die Eigentümerin des Flurstücks plant, mittels der 3. Änderung des Bebauungsplanes eine 

Rechtsgrundlage für die auf dem Flurstück bereits bestehenden Nutzungen Evangelisches 

Gemeindehaus sowie Kindergarten zu schaffen.  

2 Bestehende Rechtsverhältnisse 

 

Der ca. 2.970 qm große Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes betrifft das 

Flurstück Nr. 96/1, Flur 1 der Gemeinde Einhausen innerhalb der Gemarkung Groß-Hausen. Der 

Geltungsbereich umfasst einen Teilbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 14 „Im 

Bangert, Im Unterdorf“ und grenzt an die Almenstraße im Norden sowie die Martin-Luther-Straße 

im Westen an. 

Für den Geltungsbereich der 3. Änderung bestanden bisher rechtliche Bindungen aus dem 

Bebauungsplan Nr. 14, 

• dessen ursprüngliche Fassung am 27. Februar 1976 in Kraft getreten ist, 

• und dessen 1. Änderung am 30.12.1978 Rechtskraft erlangte. 

Die Festsetzungen der 2. Änderung, der am 28.02.1998 rechtskräftig wurde, betreffen Flurstücke 

südlich des Neuröder Weg, nicht aber den Geltungsbereich der 3. Änderung.  

Die 3. Änderung des Bebauungsplanes „Im Bangert, Im Unterdorf“ ersetzt innerhalb ihres räum-

lichen Geltungsbereiches die 1. Änderung des Bebauungsplanes in allen ihren Festsetzungen. 

 

 

 



3. Änderung Bebauungsplan Nr. 14   „Im Bangert, Im Unterdorf“             GEMEINDE EINHAUSEN 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________________ 

 

Planungsbüro Stadt-Haus-Raum, Bensheim 
Begründung Teil I - Städtebauliche Aussagen - Stand 18.07.2013, Satzung 

 

 
 

4 

3 Vorbereitende Bauleitplanung 

 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Einhausen (vorbereitender Bauleitplan, 

rechtswirksam 01.03.2002) weist für den Geltungsbereich der 3. Änderung „Flächen für den 

Gemeinbedarf“, mit den Einrichtungen „Altentagesstätte“ und „Kindergarten“ aus. 

Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 „Im Bangert, Im Unterdorf“ ist aus dem Flächen-

nutzungsplan entwickelt, das Gemeindehaus ist aus der Gemeinbedarfsfläche für „Sozialen 

Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ entwickelt. 

4 Verfahrensablauf 

 

Der Aufstellungsbeschluss der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 „Im Bangert, Im 

Unterdorf“ wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Einhausen am 

19.03.2013 gefasst und am 20.03.2013 bekannt gemacht. 

Die Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplanes erfolgte im vereinfachten Verfahren nach    

§ 13 BauGB und wurde gemäß § 30 (3) BauGB als einfacher Bebauungsplan erstellt. 

Gemäß § 13 (2) 1 BauGB wurde von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 (1) 

und § 4 (1) BauGB abgesehen.  

Die Sitzung der Gemeindevertretung fasste am 19.03.2013 den Beschluss über den Entwurf für 

die Auslegung. 

Zur Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gemäß § 13 (2) Nr. 2 BauGB wurde der 

Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung innerhalb angemessener Frist in der Zeit vom 

02.04.2013 bis einschließlich 23.04.2013 öffentlich ausgelegt, die ortsübliche Bekanntmachung 

der öffentlichen Auslegung erfolgte am 20.03.2013. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange deren Aufgabenbereich durch die 

Planung berührt werden kann, wurden gemäß § 13 (2) Nr. 3 BauGB mit Schreiben vom 

27.03.2013 zur Abgabe einer Stellungnahme in der Zeit ab 02.04.2013 bis einschließlich 

23.04.2013 aufgefordert. 

Nach Entscheidung über die eingegangenen Stellungnahmen wurde die 3. Änderung des 

einfachen Bebauungsplanes Nr. 14 „Im Bangert, Im Unterdorf“ gemäß § 10 (1) BauGB von der 

Gemeindevertretung am 02.07.2013 als Satzung beschlossen. 
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Nach ortsüblicher Bekanntmachung gemäß § 10 (3) BauGB am 01.08.2013 ist die Satzung des 

einfachen Bebauungsplanes Nr. 14 „Im Bangert, Im Unterdorf“, 3. Änderung, rechtsverbindlich 

und wird zu jedermanns Einsicht im Rathaus bereitgehalten. 

5 Darstellung der Änderung 

 

In der zugrunde liegenden Planung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 wurde der 

Geltungsbereich der vorliegenden 3. Änderung als „Flächen für Kindergarten vorhanden“ im 

Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 5 (Gemeinbedarfsflächen) des Baugesetzbuches (BauGB) festgesetzt.  

Auf dem Grundstück befindet sich außer dem Kindergarten noch ein Gemeindehaus der 

evangelischen Kirchengemeinde. Dieses wurde im Jahr 1979 unter dem Begriff „Altentagesstätte“ 

genehmigt, bietet als herkömmliches Gemeindehaus seitdem jedoch über diese Nutzung hinaus 

weiteren Gruppen und Aktivitäten Flächen.  

Für diese tatsächliche Nutzung wurde bereits mit Datum 13.02.2002 von der Kirchengemeinde 

ein Antrag auf Nutzungsänderung des Gebäudes gestellt, der von der Bauaufsicht/ Kreis 

Bergstraße mit Schreiben vom 19.05.2004 abgelehnt wurde, da das Vorhaben nicht den 

Festsetzungen des Bebauungsplanes (Art der baulichen Nutzung: Kindergarten) entspräche. 

Seitens der Bauaufsicht wurde zudem bereits mit Schreiben vom 07.08.2002 darauf hingewiesen, 

dass eine Bebauungsplanänderung erforderlich sei. 

Entsprechend wird mit der vorliegenden 3. Änderung des Bebauungsplanes nun der Zweck der 

„Fläche für Gemeinbedarf“ näher bestimmt. Die Kennzeichnung der Nutzung wird mit 

„Evangelisches Gemeindehaus sowie Kindergarten“ konkretisiert.  

Das Gemeindehaus der evangelischen Kirche bietet, entsprechend der Empfehlungen der EKHN 

(Evangelische Kirche Hessen-Nassau), der Gemeinde sowie Gemeindegruppen Raum zur 

Entfaltung der Gemeinde und des Gemeindelebens (s. auch Recht der EKHN, Teil 850, Orientierungshilfe zur 

Nutzung von kirchlichen Gebäuden und Räumen vom 17.02.2009). Die Nutzung des Hauses, auch durch 

nichtkirchliche Gruppen oder Personen, wird in einer Betriebsbeschreibung geregelt. Der darin 

enthaltene Nutzungsvertrag regelt u. a. neben den Pflichten seitens der Nutzer bzgl. des 

sorgsamen Umgangs mit den Räumlichkeiten, die Benutzungszeiten des Gemeindehauses, 

sowie die Einhaltung nachbarschützender Belange.  

Um zu belegen, dass durch die vertragsgemäße Nutzung des Gemeindehauses keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) auf Nachbargrundstücke einwirken, wurde durch 

das Ing. büro „Fritz GmbH, Beratende Ingenieure VBI“, Einhausen, eine „schalltechnische 

Stellungnahme zur Nutzungsänderung einer Altentagesstätte zu einem Gemeindezentrum“ 



3. Änderung Bebauungsplan Nr. 14   „Im Bangert, Im Unterdorf“             GEMEINDE EINHAUSEN 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________________ 

 

Planungsbüro Stadt-Haus-Raum, Bensheim 
Begründung Teil I - Städtebauliche Aussagen - Stand 18.07.2013, Satzung 

 

 
 

6 

(Stand 14.05.2002) erstellt, die, einschließlich eines ergänzenden Schreibens vom 15.10.2002, 

als Anlage 5 beigefügt wurde. Die Stellungnahme kommt zu dem Schluss, „…dass ein 

konfliktfreier Betrieb des Gemeindezentrums möglich ist…“, demzufolge sind aus der geplanten 

Nutzung keine wesentlichen Nachteile oder Belästigungen zu erwarten. 

6 Planinhalt 

 

Für den Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes wird die folgende Festsetzung 

gemäß § 9 (1) 5. BauGB in Verbindung mit der BauNVO ausgewiesen: 

-  die Flächen für den Gemeinbedarf, hier: Evangelisches Gemeindehaus  

 sowie Kindergarten 

7 Umweltverträglichkeit/    Eingriffs-/ Ausgleichs-Bilanzierung 

 

Die 3. Änderung des Bebauungsplanes „Im Bangert, Im Unterdorf“ überplant bereits bestehende 

Baurechte. 

Durch die geplanten Festsetzungen der 3. Änderung des Bebauungsplanes sind gegenüber dem 

bestehenden Bebauungsplan für diesen Bereich keine zusätzlichen oder anderen erheblichen 

Auswirkungen auf die Belange der Umwelt zu erwarten, es treffen die Zulässigkeits-

voraussetzungen für ein Verfahren nach § 13 BauGB zu (vereinfachtes  Verfahren). 

Eine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung ist nicht erforderlich.                                                        

Die Belange des Immissionsschutzes wurden entsprechend berücksichtigt (s. o. Punkt 5). 

8 Verkehrsplanung/ Erschließung 

 

Im Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes sind keine Verkehrsflächen neu 

festzusetzen. Das Flurstück ist erschlossen. 

9 Bodenordnung 

 

Das Flurstück des Geltungsbereiches befindet sich im Besitz einer Eigentümerin. 
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Flächennutzungsplan: 

 

Festsetzungen im Bereich der 3. Änderung 

Rechtskraft: 01.03.2002 

Anlage 1 

 
  

Legende: 

  

 

 

Flächen für den Gemeinbedarf 

 

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen, 
hier: Kindergarten 

 

hier: Altentagesstätte 

 

3. Änderung 
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Luftbild: 

 

Übersicht Abgrenzung Bebauungsplan Nr. 14 

nebst Änderungen 

Anlage 2 

 

 

Legende: 

 
 Bereich der 1. Änderung/ Rechtskraft 30.12.1978 

Bereich der 2. Änderung/ Rechtskraft 27.02.1998 

Bereich der 3. Änderung 
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Darstellung Bestand: 

 

Ausschnitt aus 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 14 

Rechtskraft: 30.12.1978 

Anlage 3 

 

Legende: 
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Baugebiete: 

 

Übersicht der festgesetzten Baugebiete im Umfeld  

 

Anlage 4 

 

 

WA  Allgemeines Wohngebiet 

 

MD Dorfgebiet 

 
MI Mischgebiet 

Legende: 
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  Anlage 5 

Fachtechnische Stellungnahme 

Büro Fritz, Einhausen 

 

Stand 14.05.2002 

sowie 

15.10.2002 

 

 

  

 

  

   

 

 
































